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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, 

ein ereignisreiches Jahr liegt hinter uns. Mit der heutigen Ausgabe verabschiedet sich „Berlin-Intern“ 
in die Weihnachtspause. Für das auch in diesem Jahr entgegengebrachte Interesse an unserem 
wöchentlichen Informationsbrief bedanke ich mich ganz herzlich. Die nächste Ausgabe erhalten Sie 
am 05. Januar 2018. Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein frohes und gesegnetes 
Weihnachtsfest und einen guten Start in das neue Jahr 2018.  

Ihr 

Michael Stübgen, MdB 
Landesgruppenvorsitzender 

Inhaltsverzeichnis: 



2

2. Neuregelungen im Jahr 2018 im Bereich Gesundheit 

Zum 1. Januar 2018 treten im Bereich des Bundesgesundheitsministeriums einige Änderungen in Kraft. Hier 
geben wir Ihnen dazu einen Überblick: 

2.1. Neues Beitragsbemessungsverfahren für freiwillig Versicherte   

Ein neues Beitragsbemessungsverfahren für freiwillig Versicherte soll ab  
1. Januar 2018 dafür sorgen, dass sich die Krankenkassenbeiträge Selbstständiger stärker an den tatsächlich 
erzielten Einnahmen orientieren. Die Beitragsbemessung erfolgt in Bezug auf das Arbeitseinkommen und 
gegebenenfalls anderer starken Schwankungen unterworfenen beitragspflichtigen Einnahmen zunächst 
vorläufig aufgrund des zuletzt erlassenen Einkommensteuerbescheids. Nach Vorlage des 
Einkommensteuerbescheids für das Kalenderjahr, für das die Beiträge zu zahlen sind, erfolgt die endgültige 
Beitragsfestsetzung für dieses Kalenderjahr rückwirkend entsprechend der tatsächlich erzielten 
beitragspflichtigen Einnahmen im Rahmen der bestehenden Mindestbemessungsgrundlagen und der 
Beitragsbemessungsgrenze. Die erneute vorläufige Festsetzung der Beiträge für die Zukunft erfolgt aufgrund 
des nunmehr vorliegenden, zuletzt erlassenen Einkommensteuerbescheids (ebenfalls im Rahmen der 
bestehenden Mindestbemessungsgrundlagen und Beitragsbemessungsgrenze). Das neue Verfahren zur 
Beitragsbemessung wurde mit dem Heil- und Hilfsmittelversorgungsgesetz (HHVG) beschlossen. 

2.2. Saisonarbeiter-Regelung  

Für Personen wie Saisonarbeiter, die typischerweise nach dem Ende ihrer versicherungspflichtigen 
Beschäftigung in ihr Heimatland zurückkehren und dann nicht mehr dem deutschen Sozialrecht unterliegen, 
kann ab dem 1. Januar 2018 ohne ihr Zutun eine freiwillige Mitgliedschaft in der gesetzlichen 
Krankenversicherung nicht mehr begründet werden. Für Saisonarbeitnehmer dürfen die Krankenkassen 
künftig eine obligatorische Anschlussversicherung erst dann durchführen, wenn das Mitglied innerhalb von 
3 Monaten nach dem Ende seiner Beschäftigung seinen ausdrücklichen Beitritt zur gesetzlichen 
Krankenversicherung erklärt und seinen Wohnsitz innerhalb Deutschlands nachweist. Gleichzeitig wird 
eine gesonderte Kennzeichnung „Saisonarbeitnehmer“ eingeführt, die von den Arbeitgebern an die 
Krankenkassen gemeldet wird, damit die betroffenen Mitglieder ohne größeren Verwaltungsaufwand 
identifiziert werden können. Die Regelungen wurden mit dem Gesetz zur Fortschreibung der Vorschriften für 
Blut- und Gewebezubereitungen und zur Änderung anderer Vorschriften beschlossen. 

2.3. Früherkennung von Bauchaortenaneurysmen 

Gesetzlich versicherte Männer im Alter ab 65 Jahren können künftig einmal im Leben eine Ultraschall-
Untersuchung zur Früherkennung eines Aneurysmas der Bauchaorta (Ausbuchtung der Bauchschlagader) in 
Anspruch nehmen. Die Vergütungsregelung hat der Bewertungsausschuss nun beschlossen. Die 
neue Screening-Leistung kann zum 1. Januar 2018 u.a. von Hausärzten abgerechnet werden, sofern sie über 
eine Genehmigung ihrer Kassenärztlichen Vereinigung verfügen. Die neue Untersuchung wurde vom 
Gemeinsamen Bundesausschuss eingeführt. Sie wird nur Männern angeboten, weil diese wesentlich häufiger 
von einem Bauchaortenaneurysma betroffen sind als Frauen. 

2.4. Weiterentwicklung der Krankenhausstatistik

Die amtliche Krankenhausstatistik des Statistischen Bundesamtes ist eine wesentliche Grundlage für 
gesundheitspolitische Planungen und Entscheidungen im Zusammenhang mit den von den Krankenhäusern 
erbrachten Leistungen. Durch die Krankenhausstatistik-Änderungsverordnung wird diese Datenbasis ab 2018 
weiterentwickelt. Während auf manche Erhebungen verzichtet wird, entsteht durch die Erfassung anderer 
Merkmale, wie zum Beispiel die Erfassung ambulanter Leistungen, ein zusätzlicher Informationsgewinn. 
Zum Ende des Jahres 2019 werden erste Ergebnisse der amtlichen Krankenhausstatistik auf Grundlage der 
neuen Erhebungen vorliegen. 
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2.5. Durchschnittlicher Zusatzbeitragssatz 

Der vom BMG festgesetzte durchschnittliche Zusatzbeitragssatz in der gesetzlichen Krankenversicherung 
(GKV) für das Jahr 2018 wird auf 1,0 Prozent (2017: 1,1 Prozent) abgesenkt. Seine Höhe wird jährlich aus 
der Differenz der vom Schätzerkreis prognostizierten Einnahmen und Ausgaben der GKV im kommenden 
Jahr errechnet. Wie hoch der individuelle Zusatzbeitragssatz einer Krankenkasse für ihre Mitglieder 
tatsächlich ausfällt, legt die jeweilige Krankenkasse selbst fest. Er richtet sich unter anderem danach, wie 
wirtschaftlich eine Krankenkasse arbeitet, über welche Finanzreserven sie verfügt und welche weiteren 
Leistungen sie anbietet. Erhöht eine Krankenkasse ihren kassenindividuellen Zusatzbeitrag, haben die 
Mitglieder ein Sonderkündigungsrecht und können in eine andere Krankenkasse wechseln. Eine Übersicht 
über die jeweils aktuelle Höhe der kassenindividuellen Zusatzbeiträge ist auf der Seite des GKV-
Spitzenverbandes abrufbar. 

2.6. Rechengrößen für die gesetzliche Krankenversicherung und die soziale Pflegeversicherung 

• Die Jahresarbeitsentgeltgrenze (Versicherungspflichtgrenze) der GKV steigt auf 
jährlich 59.400 Euro (2017: 57.600 Euro). 

• Die Beitragsbemessungsgrenze der GKV steigt auf jährlich 53.100 Euro (2017: 
52.200 Euro) bzw. auf monatlich 4.425 Euro (2017: 4.350 Euro). 

• Die Bezugsgröße, die für viele Werte in der Sozialversicherung wichtig ist, etwa 
für die Festsetzung der Mindestbeitragsbemessungsgrundlagen für freiwillige 
Mitglieder in der gesetzlichen Krankenversicherung, erhöht sich auf 3.045 Euro 
monatlich in den alten Bundesländern und auf 2.695 Euro in den neuen 
Bundesländern. (2017: 2.975 Euro/2.660 Euro). 

3. Neuregelungen im Jahr 2018 im Bereich Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

3.1. Mutterschutz 

Im Jahr 2017 wurde das Mutterschutzrecht umfassend reformiert: Nach der Geburt eines Kindes mit 
Behinderung gilt eine längere Schutzfrist; privat krankenversicherte Mütter sind finanziell besser abgesichert. 
Zum 1. Januar 2018 treten noch weitere Änderungen in Kraft. Vor allem gilt das Mutterschutzgesetz dann für 
mehr Frauen als bisher: Für Schülerinnen und Studentinnen gilt es, wenn sie ein Pflichtpraktikum absolvieren 
oder wenn ihre Ausbildungsstelle den Ort, die Zeit und den Ablauf der Ausbildungsveranstaltung 
verpflichtend vorgibt.  

Auch Entwicklungshelferinnen, Frauen im Bundesfreiwilligendienst oder arbeitnehmerähnliche 
Selbstständige werden dann ausdrücklich durch das Mutterschutzgesetz geschützt. 

Die Regelungen zum Verbot zur Nacht- und Sonntagsarbeit werden branchenunabhängig gefasst. Für die 
Arbeit nach 20 Uhr bis 22 Uhr wird ein behördliches Genehmigungsverfahren eingeführt. 

Die Regelungen zur Gestaltung der Arbeitsbedingungen für schwangere und stillende Frauen werden klarer 
und verständlicher. Außerdem erarbeitet ein neuer Ausschuss für Mutterschutz praxisnahe Empfehlungen zur 
Umsetzung des Mutterschutzes. 

3.2. Familienleistungen 

Das Kindergeld, der Kinderfreibetrag und der Unterhaltsvorschuss werden zum 1. Januar 2018 erhöht.  
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Kindergeld 

Das Kindergeld zählt zu den wichtigsten Leistungen für Familien in Deutschland. Es erreicht die Familien 
direkt und trägt damit zu ihrer finanziellen Entlastung bei. Zum Jahreswechsel erfolgt eine Erhöhung um je 
zwei Euro: 

• für das erste und zweite Kind steigt das Kindergeld auf jeweils 194 Euro monatlich, 
• für das dritte Kind auf 200 Euro monatlich, 
• für das vierte und jede weitere Kind auf jeweils 225 Euro monatlich. 

Kindergeld gibt es grundsätzlich für alle Kinder bis zum 18. Lebensjahr, für Kinder in Ausbildung bis zum 
25. Lebensjahr und für arbeitslose Kinder bis zum 21. Lebensjahr. 

Kinderfreibetrag 

Eltern bekommen entweder Kindergeld oder die steuerlichen Freibeträge für Kinder bei der 
Einkommensteuer. Das Finanzamt prüft im Rahmen der jährlichen Einkommensteuerveranlagung 
automatisch, ob für die Eltern die Freibeträge für Kinder oder das ausbezahlte Kindergeld günstiger sind. 
Der Kinderfreibetrag erhöht sich zum 1. Januar 2018 um 72 Euro auf 4788 Euro. Der Freibetrag für den 
Betreuungs-, Erziehungs-, oder Ausbildungsbedarf beträgt unverändert 2640 Euro. 

Unterhaltsvorschuss 

Mit dem Unterhaltsvorschuss unterstützt der Staat Alleinerziehende und Kinder, wenn das andere Elternteil 
nicht oder unregelmäßig Unterhalt zahlt. Die Höhe des Unterhaltsvorschusses richtet sich nach dem Alter der 
Kinder und steigt 2018: 

• für Kinder bis 5 Jahren von 150 auf 154 Euro monatlich, 
• für Kinder von 6 bis 11 Jahren von 201 auf 205 Euro monatlich, 
• für Kinder von 12 bis 17 Jahren von 268 auf 273 Euro monatlich. 

3.3. Entgelttransparenzgesetz 

Das Gesetz für mehr Lohngerechtigkeit oder Entgelttransparenzgesetz ist im Juli 2017 in Kraft getreten. Ab 
dem 6. Januar 2018 gilt der individuelle Auskunftsanspruch in Betrieben und Dienststellen mit mehr als 200 
Beschäftigten.  
Beschäftigte haben dann das Recht zu erfahren, nach welchen Kriterien und Verfahren ihr Lohn festgelegt 
wurde. Dasselbe gilt für Tätigkeiten, die die Beschäftigten als gleich oder gleichwertig erachten. Außerdem 
können Beschäftigte erfahren, wie viel der Arbeitgeber für die Vergleichstätigkeit bezahlt. Dafür muss die 
Tätigkeit von mindestens sechs Personen des jeweils anderen Geschlechts ausgeübt werden. 
Die neue Transparenz soll helfen, ungerechtfertigte Entgeltunterschiede zu beseitigen. 

4. Förderprogramm für alternative Antriebe für Städte und Kommunen veröffentlicht 

Die Bundesregierung unterstützt im Rahmen ihres Sofortprogramms „Saubere Luft 2017–2020“ belastete 
Städte und Kommunen durch neue Förderrichtlinien für mehr schadstoffarme Fahrzeugflotten, die 
Umstellung auf alternative Antriebe und mehr Infrastruktur für die Elektromobilität. Dafür wurden in dieser 
Woche im Bundesanzeiger die aktualisierte Förderrichtlinie Elektromobilität des Bundesministeriums für 
Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI), und die neue Förderrichtlinie „Elektro-mobil“ des 
Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) und des 
Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) veröffentlicht. 
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Mit der aktualisierten Förderrichtlinie Elektromobilität fördert das BMVI die Beschaffung von 
Elektrofahrzeugen und die dafür erforderliche Ladeinfrastruktur. Das Antrags- und Bewilligungsverfahren 
wurde vereinfacht und verbessert, so dass die Projekte noch einfacher und schneller umsetzbar sind. Zudem 
soll das Förderprogramm finanziell aufgestockt werden. Anträge können ab sofort bis 31. Januar 2018 
eingereicht werden. 

Unterstützt werden kommunale Fahrzeugflotten, z.B. Abfall-Entsorgungsfahrzeuge, und der Öffentliche 
Personennahverkehr (ÖPNV), z.B. Elektrobusse. Die Beschaffung von Elektrofahrzeugen im Taxigewerbe, 
bei Car-Sharing-Unternehmen und bei sozialen Kranken- und Pflegediensten wird ebenfalls gefördert. 
Antragsberechtigt sind neben Kommunen auch Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft (z.B. 
Lieferdienste, Handwerker). Voraussetzung ist, dass die Kommune bestätigt, dass das geplante jeweilige 
Vorhaben Teil eines kommunalen Elektromobilitätskonzeptes ist. 

Die neue gemeinsame Förderrichtlinie von BMUB und BMWi zur Förderung von Forschung und 
Entwicklung im Bereich der Elektromobilität hat das Ziel, die energie- und klimapolitischen Potenziale der 
Elektromobilität zu erschließen und gleichzeitig die Wettbewerbsposition deutscher Industriebranchen zu 
stärken. Erklärende separate Förderaufrufe werden hierzu zeitnah veröffentlicht. 

Im Kontext des Sofortprogramms „Saubere Luft 2017–2020“ wird auf Basis dieser Förderrichtlinien die 
Beschaffung gewerblich genutzter Elektrofahrzeuge (Handwerker, Lieferdienste, Taxen etc.) gefördert, die 
nicht Teil eines kommunalen Elektromobilitätskonzepts sind. Die zweite Säule ist die Förderung von 
Projekten, die Ladekomfort, Verfügbarkeit und Auslastung von Ladeinfrastruktur verbessern und mobile 
Elektroauto-Batterien intelligent an das Stromnetz anbindet, z. B. durch Lastmanagement. Dadurch kann 
Ladeinfrastruktur im urbanen und ländlichen Raum kurzfristig entstehen, z.B. auf Betriebshöfen, in 
Parkhäusern, Low Cost Ladeinfrastruktur und Mobile Metering-Ladepunkten. Ein konkretisierender 
Förderaufruf folgt. 

Hintergrund: Sofortprogramm „Saubere Luft 2017–2020“

Der Bund hat auf dem zweiten Kommunalgipfel am 28. November 2017 mit dem „Sofortprogramm Saubere 
Luft“ ein Maßnahmenpaket für bessere Luft in Städten aufgelegt. Für das Sofortprogramm steht ab sofort 1 
Milliarde Euro bereit. Gegenstand des Programms sind Maßnahmen für die Elektrifizierung des urbanen 
Verkehrs und die Errichtung von Ladeinfrastruktur, für die Digitalisierung von Verkehrssystemen sowie zur 
Nachrüstung von Diesel-Bussen im ÖPNV mit Abgasnachbehandlungssystemen. Alle Maßnahmen sollen bis 
2020 Wirkung entfalten. Das Sofortprogramm soll soweit möglich auf Grundlage der bestehenden 
Förderrichtlinien des Bundes umgesetzt werden. Bestehende Förderprogramme werden finanziell 
aufgestockt. 

5. In 99 Tarifgebieten gab es 2016 eine Trinkwasser-Flatrate für Haushalte 

In 99 Tarifgebieten zahlten Haushalte 2016 für die Trinkwasserversorgung ausschließlich ein Grundentgelt 
(Flatrate), das im Durchschnitt 85,42 Euro für das gesamte Jahr betrug. Wie das Statistische Bundesamt weiter 
mitteilt, ist dieser Tariftyp hauptsächlich in Bayern (56 Tarifgebiete) und in Schleswig-Holstein 
(33 Tarifgebiete) verbreitet.  

Üblicherweise setzt sich das Trinkwasserentgelt aus einer verbrauchsabhängigen Komponente und einem 
Grundentgelt zusammen. Diese Tarifgestaltung trifft für die meisten Tarifgebiete (12.662) zu. 
Durchschnittlich zahlten die Haushalte hier 1,72 Euro für einen Kubikmeter Trinkwasser sowie ein jährliches 
Grundentgelt von durchschnittlich 79,30 Euro. Ein Haushalt mit durchschnittlicher Größe (2,02 Personen) 
und durchschnittlichem Wassergebrauch (121 Liter pro Person und Tag) zahlt bei diesem Tariftyp 233,34 
Euro im Jahr.  
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In 379 Tarifgebieten wurde ausschließlich ein verbrauchsabhängiges Entgelt erhoben und kein Grundentgelt. 
Hier lag das durchschnittliche Entgelt je Kubikmeter Trinkwasser bei 2,00 Euro. Daraus ergeben sich 
Gesamtkosten für einen Durchschnittshaushalt von 179,12 Euro im Jahr.  

Neben topografischen und geologischen Verhältnissen beeinflussen zum Beispiel auch die Siedlungsstruktur 
und die Sanierungsaufwendungen der Versorgungsinfrastruktur die Entgelthöhe für Trinkwasser. Es kommt 
auch vor, dass die Länder aus den Mitteln der Wasserentnahmeentgelte größere wasserwirtschaftliche Bau- 
oder Sanierungsprojekte subventionieren, um die Höhe der örtlichen Wasserentgelte zu begrenzen. Die 
Statistik über Trinkwasserpreise in Deutschland beruht auf Angaben aus allen Gemeinden und Tarifgebieten 
in Deutschland. Tarifgebiete sind kleiner als Gemeinden, wenn zum Beispiel mehrere Unternehmen mit 
unterschiedlicher Entgeltstruktur und/oder Entgelthöhe in Gemeindeteilen die Bevölkerung mit Trinkwasser 
versorgen. Erfasst werden ausschließlich Preise für haushaltsübliche Mengen. Einmalzahlungen wie zum 
Beispiel Erschließungsbeiträge bei Neubaumaßnahmen werden nicht berücksichtigt. Auch Fördermittel aus 
Landeshaushalten werden in den erhobenen Entgelten nicht deutlich.  

6. Zahl der Pensionierungen von Lehrkräften 2016 erstmals seit 2009 wieder rückläufig 

Rund 25.500 verbeamtete Lehrerinnen und Lehrer wurden im Jahr 2016 in den Ruhestand versetzt. Das waren 
2.400 Pensionierungen weniger als 2015 (– 8,6 %). Wie das Statistische Bundesamt weiter mitteilt, war die 
Zahl der Pensionierungen von Lehrkräften damit erstmalig seit 2009 wieder rückläufig. 2014 und 2015 war 
mit jeweils 27.900 Pensionierungen der höchste Wert seit Beginn der statistischen Erfassung im Jahr 1993 
erreicht worden. Seit 2006 befindet sich die Zahl der neu pensionierten Lehrkräfte mit mindestens 18 000 pro 
Jahr auf einem hohen Niveau. Ursache hierfür ist, dass zahlreiche Lehrkräfte bis in die 1970er Jahre aufgrund 
steigender Schülerzahlen infolge des Babybooms eingestellt wurden. Auch wenn der Großteil dieser 
Lehrerinnen und Lehrer sich mittlerweile im Ruhestand befindet, werden die noch aktiven Lehrkräfte auch in 
den kommenden Jahren für eine hohe Zahl an Pensionierungen sorgen. Rund 12 % der im Jahr 2016 
pensionierten Lehrerinnen und Lehrer (3 000 Personen) wurden aufgrund von Dienstunfähigkeit in den 
Ruhestand versetzt. Etwa 88 % gingen nach Erreichen einer Altersgrenze in den Ruhestand (22 500 
Lehrkräfte). Davon erreichten allerdings nur 7 900 Lehrerinnen und Lehrer die gesetzliche Regelaltersgrenze. 
Im Jahr 2015 waren es noch rund 9 200 gewesen. Insgesamt erhielten zu Beginn des Jahres 2017 rund 403.500 
ehemalige Lehrkräfte Pensionsbezüge. Gegenüber dem Vorjahr war dies ein Anstieg um 16.800 Personen 
oder 4,3 %. 

Redaktion:  Uwe Schüler, Landesgruppenreferent 


